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Die FLL stellt in ca. 50 interdisziplinär besetzten Arbeitsgremien Richtlinien, Handlungsempfehlungen und Fachberichte für die „Grüne 
Branche“ auf, schreibt diese fort und veröffentlicht sie in einer eigenen Schriftenreihe. Über die Formulierung konkreter Anforderungen 
trägt die FLL zu Qualitätssicherung im Sinne der Nachhaltigkeit bei. Die Mitarbeit von ca. 450 Fachleuten (Wissenschaftler, Vertreter 
von Kommunen, Planungsbüros, Ausführungsbetrieben, Herstellerfirmen, Sachverständige etc.) erfolgt ehrenamtlich. Die FLL enga-
giert sich darüber hinaus bei der Mitgestaltung von zukunftsweisenden Projekten und Aktionen für die „Grüne Branche“. Die FLL zählt 
zurzeit 29 Berufs- und Fachverbände zu ihren Mitgliedern - davon 3 internationale - und übernimmt für ca. 20.000 Mitglieder für ihre 
Fachthemen aus den Bereichen Landschaftsarchitektur, Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau eine Rolle als Diskussionsfo-
rum.

FLL-Publikationen sind streng produktneutral, entsprechen den Grundsätzen des Deutschen Instituts für Normung (DIN) und genießen 
daher im Normenwerk des Bauwesens eine hohe Akzeptanz. Sie geben den Stand der Technik wieder und sollen sich als Regeln der 
Technik einführen.

Aufgrund der frühzeitigen Einbindung der betroffenen Fachkreise sowie eines öffentlichen Einspruchverfahrens besteht für FLL-Publi-
kationen die widerlegbare Vermutung, dass es sich um anerkannte Regeln der Technik im Sinne der Vergabe- und Vertragsordnung 
für Bauleistungen (VOB) handelt, wenn sie sich in der Praxis bewährt haben. Zahlreiche FLL-Publikationen bzw. dort genannte Ver-
fahren werden durch ausdrückliche Verweise in den so genannten Landschaftsbau-Fachnormen (DIN 18915 bis 18920) Bestandteil 
von Verträgen. Bei öffentlichen Ausschreibungen geschieht dies automatisch.

Die Inhalte der FLL-Regelwerke werden in speziellen Fortbildungsveranstaltungen einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt und nahe 
gebracht.

Forschungsprojekte koordiniert und fördert die FLL zu Themen mit angrenzendem Bezug zu ihren Publikationen.

Nach der Fertigstellung des Gebäudes und dem Abzug der Fachfirmen des Hochbaus beginnt in der Regel die 
Arbeit der Garten- und Landschaftsbau- bzw. der Tiefbaufirmen. Im Übergangsbereich Freiflächen-Gebäude 
fehlen oft die „Bezugslinien“. Dabei handelt es sich um eine sensible Schnittstelle, bei der es in der Vergangen-
heit bei Planung und Ausführung zwischen den beteiligten Leistungsbereichen des Hoch- und Tiefbaus sowie 
des Landschaftsbaus immer wieder zur Unstimmigkeiten gekommen ist.
Um dies zukünftig zu vermeiden bzw. zu minimieren, hat der FLL-Regelwerkausschuss „Übergangbe-
reich Freifläche-Gebäude“ in Zusammenarbeit mit den betroffenen Fachverbänden des Hochbaus die FLL-
„Empfehlungen für Planung, Bau und Instandhaltung der Übergangsbereiche von Freiflächen zu Gebäuden“ 
als bundesweit geltende FLL-Empfehlungen ausgearbeitet. 
Der Geltungsbereich der Empfehlungen umfasst die fachgerechte Planung und Ausführung des Übergang-
bereiches zwischen der (meist) abgedichteten Gebäudeaußenwand/Fassadensockel und der angrenzenden 
Freifläche. Dazu werden in den vorliegenden Empfehlungen aufbauend auf der Beschreibung der unterschied-
lichen Fassadenkonstruktionen und Freiflächentypen die wesentlichen Anforderungen an die hier anschlie-
ßenden Freiflächen (z. B. Vegetationsflächen, Wasserflächen, Wege-, Platz-, Terrassenflächen) formuliert.
Je nach Art und Ausführung der erdberührten Gebäudeteile können bei der Herstellung der landschaftsgärt-
nerischen Leistungen ergänzende Maßnahmen zum Schutz des Gebäudes erforderlich sein. Hierzu werden 
technische Ausführungen in einer Vielzahl von Varianten dargestellt. Da die Anzahl der Ausführungsvarianten 
und deren Kombinationen in der Praxis nicht überschaubar sind, können die dargestellten und erläuterten Bau-
weisen nicht immer in genau dieser Form umgesetzt werden und sind daher als Prinzipskizzen zu betrachten.
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Benutzerhinweise 

Technische Regeln der FLL stehen jedermann zur Anwendung frei. Eine Anwendungspflicht kann sich 
aus Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, Verträgen oder aus sonstigen Rechtsgrundlagen ergeben.  
FLL-Regelwerke sind Ergebnis ehrenamtlicher technisch-wissenschaftlicher Gemeinschaftsarbeit. Durch 
die Grundsätze und Regeln, die bei ihrer Erstellung angewandt werden, sind sie als fachgerecht 
anzusehen.  
FLL-Regelwerke sind eine wichtige Erkenntnisquelle für fachgerechtes Verhalten im Normalfall. Jedoch 
können sie nicht alle möglichen Sonderfälle erfassen, in denen weitergehende oder einschränkende 
Maßnahmen geboten sein können. Dennoch bilden sie einen Maßstab für einwandfreies technisches 
Verhalten. Dieser Maßstab ist auch im Rahmen der Rechtsordnung von Bedeutung.  
FLL-Regelwerke sollen sich als „anerkannte Regeln der Technik“ einführen.  
Durch die Anwendung von FLL-Regelwerken entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes 
Handeln. Jeder handelt insoweit auf eigene Gefahr.  
Jeder, der in einem FLL-Regelwerk einen Fehler oder eine Missdeutung entdeckt, die zu einer falschen 
Anwendung führen kann, wird gebeten, dies der FLL unverzüglich mitzuteilen, damit etwaige Mängel 
beseitigt werden können. 
Modale Hilfsverben (z. B. soll, sollte, muss) und deren Aussagefähigkeit sind für ein eindeutiges 
Verständnis des Regelwerkes von besonderer Bedeutung. Hinweise nennt DIN 820 „Normungsarbeit“. 
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Vorwort 

Die Fassaden von Gebäuden können unterschiedliche Funktionen übernehmen und 
entsprechend verschiedene Konstruktionen aufweisen. In den letzten Jahrzehnten ist vor allem 
aufgrund gestalterischer Ansprüche eine Vielzahl von neuen und teilweise aufwendigen 
Konstruktionsformen entstanden. Im Zusammenhang mit unterschiedlichen Konstruktions-
formen sind auch eine Vielzahl von hierfür notwendigen Normen und Regelwerken von den 
einschlägigen Institutionen herausgegeben worden. In diesen werden die Planung und die 
Bauweise der speziellen Konstruktionen geregelt. 

Nach der Fertigstellung des Gebäudes und dem Abzug der Fachfirmen des Hochbaus beginnt 
in der Regel die Arbeit der Garten- und Landschaftsbau- bzw. der Tiefbaufirmen. Im 
Übergangsbereich Freiflächen-Gebäude fehlen oft die „Bezugslinien“. Auch der Umgang der 
„Schnittstelle“ Hochbau-Freiraum bedarf oft umfassender Klärungsarbeit. 

Der FLL-Regelwerkausschuss „Übergangbereich Freifläche-Gebäude“ hat daher in 
Zusammenarbeit mit den betroffenen Fachverbänden des Hochbaus die FLL-„Empfehlungen für 
Planung, Bau und Instandhaltung der Übergangsbereiche von Freiflächen zu Gebäuden“ als 
bundesweit geltende FLL-Empfehlungen ausgearbeitet.  

Der Geltungsbereich der Empfehlungen umfasst die fachgerechte Planung und Ausführung des 
Übergangbereiches zwischen der (meist) abgedichteten Gebäudeaußenwand/ Fassadensockel 
und der angrenzenden Freifläche. Dabei handelt es sich um eine sensible Schnittstelle, bei der 
es in der Vergangenheit bei Planung und Ausführung zwischen den beteiligten Leistungs-
bereichen des Hoch- und Tiefbaus sowie des Landschaftsbaus immer wieder zur Unstimmig-
keiten gekommen ist.  

Um dies zukünftig zu vermeiden bzw. zu minimieren, werden in den vorliegenden 
Empfehlungen aufbauend auf der Beschreibung der unterschiedlichen Fassadenkon-
struktionen und Freiflächentypen die wesentlichen Anforderungen an die hier anschließenden 
Freiflächen (z. B. Vegetationsflächen, Wasserflächen, Wege-, Platz-, Terrassenflächen) 
formuliert. 

Je nach Art und Ausführung der erdberührten Gebäudeteile können bei der Herstellung der 
landschaftsgärtnerischen Leistungen ergänzende Maßnahmen zum Schutz des Gebäudes 
erforderlich sein. Hierzu werden technische Ausführungen in einer Vielzahl von Varianten 
dargestellt. Da die Anzahl der Ausführungsvarianten und deren Kombinationen in der Praxis 
nicht überschaubar sind, können die dargestellten und erläuterten Bauweisen nicht immer in 
genau dieser Form umgesetzt werden und sind daher als Prinzipskizzen zu betrachten. 

Den Mitgliedern des Regelwerkausschusses „Übergangbereiche Freiflächen / Gebäude“ 
möchten wir an dieser Stelle für ihren außerordentlich engagierten Einsatz bei der Bearbeitung 
des vorliegenden Regelwerkes danken. 

Bonn, im August 2012 

 
 
 
 
 
Dr. Karl-Heinz Kerstjens Prof. Dr. Mehdi Mahabadi 
Präsident der FLL Leiter des RWA Übergangsbereich 

Freiflächen/Gebäude 
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1 Anwendungsbereich/Zweck 

1.1 Anwendungsbereich 

Die „Empfehlungen für Planung, Bau und Instandhaltung der Übergangsbereiche von 
Freiflächen zu Gebäuden“ gelten für den Anschluss von Freiflächentypen an unmittelbar 
oberhalb und unterhalb der Geländeoberfläche angrenzende Außenwände sowie an Zugänge 
von Gebäuden. 

Die Empfehlungen gelten nicht für: 

 die Planung und Ausführung der Bauwerksabdichtung; 
 Dachbegrünungen; 
 Fassadenbegrünungen; 
 Innenraumbegrünungen. 

Die Fassade, der Fassadensockel, die Lichtschächte und deren Abdichtung sind Teile des 
Gebäudes. Die fachgerechte Ausführung, Materialauswahl usw. sind daher fachlich dem 
Hochbau zuzuordnen. Dazu gehört auch, dass die Bauteile durch geeignete Maßnahmen bzw. 
Bauweisen vor den zu erwartenden Beanspruchungen und Belastungen zu schützen sind. 

Zur Begrünung von Dächern und Decken siehe FLL-„Dachbegrünungsrichtlinien – Richtlinien 
für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen“. 

Für die Begrünung von aufgehenden Gebäudeaußenflächen, Mauern, Wänden und dergleichen 
siehe FLL-„Fassadenbegrünungsrichtlinie – Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege 
von Fassadenbegrünungen mit Kletterpflanzen“. 

Für die dauerhafte Begrünung von Innenräumen für Wohnen, Arbeiten und Freizeit mit Pflanzen 
in mobilen oder ortsfesten Gefäßen, bzw. für Flächen mit oder ohne Bodenanschluss siehe 
FLL-„Innenraumbegrünungsrichtlinien – Richtlinien für die Planung, Ausführung und Pflege von 
Innenraumbegrünungen“. 

1.2 Zweck 

Zweck dieser Empfehlungen ist die Beschreibung und Darstellung von Anschlüssen der 
unterschiedlichen Freiflächentypen (z. B. Vegetationsflächen, Wasserflächen, Wege-, Platz-, 
Terrassenflächen) an die gebräuchlichsten Außenwand- und Sockelkonstruktionen. Sie 
ermöglichen damit die fachgerechte Planung, Ausführung und Instandhaltung für die Bereiche 
der Freianlagen, in denen diese an Gebäude angrenzen. Diese Empfehlungen richten sich 
insbesondere an Planer und Ausführende, z. B.: 

 Landschaftsarchitekten; 
 Architekten und Bauingenieure; 
 Unternehmen des Garten- und Landschaftsbaus; 
 Unternehmen des Hoch- und Tiefbaus. 

Die durch den Hochbau erstellte Außenhaut darf durch die anschließenden Leistungen des 
Garten- und Landschaftsbaus bzw. Tiefbaus nicht beschädigt werden. Je nach Art und 
Ausführung der erdberührten Gebäudeteile können bei der Herstellung der landschafts-
gärtnerischen Leistungen ergänzende Maßnahmen zum Schutz des Gebäudes in diesem 
Bereich, z. B. besondere Bauweisen und individuelle Ausführungsdetails erforderlich sein. 
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In diesen Empfehlungen werden technische Ausführungen in einer Vielzahl von Varianten 
dargestellt. Da die Anzahl der Ausführungsvarianten und deren Kombinationen in der Praxis 
nicht überschaubar sind, können die dargestellten und erläuterten Bauweisen nicht immer in 
genau dieser Form umgesetzt werden und sind daher als Prinzipskizzen zu betrachten. 
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2 Normative Verweise 

Die in diesem Abschnitt aufgeführten Normen und Richtlinien enthalten Festlegungen, die für 
die Anwendung dieser Richtlinien erforderlich sind. 

Bei datierten Verweisen gilt die genannte Ausgabe, bei undatierten Verweisen gilt die aktuelle 
Ausgabe der genannten Normen und Richtlinien. 

VOB - TEIL C: ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR BAULEISTUNGEN – ATV: 

 DIN 18318 Verkehrswegebauarbeiten – Pflasterdecken und Plattenbeläge in 
ungebundener Ausführung, Einfassungen. 

 DIN 18320  Landschaftsbauarbeiten. 
 DIN 18332  Naturwerksteinarbeiten. 
 DIN 18333  Betonwerksteinarbeiten. 
 DIN 18334 Zimmer- und Holzbauarbeiten. 
 DIN 18336 Abdichtungsarbeiten. 
 DIN 18338  Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten. 
 DIN 18339  Klempnerarbeiten.  
 DIN 18351 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden. 
 DIN 18355 Tischlerarbeiten. 

DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG E. V. (DIN): 

 DIN 1986 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke. 
 DIN 4095 Baugrund; Dränung zum Schutz baulicher Anlagen; Planung, 

Bemessung und Ausführung. 
 DIN 4108-10 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 10: 

Anwendungsbezogene Anforderungen an Wärmedämmstoffe - 
Werkmäßig hergestellte Wärmedämmstoffe. 

 DIN 18195 Bauwerksabdichtungen. 
 DIN V 18550 Putze und Putzsysteme – Ausführung. 
 DIN 18516 Außenwandbekleidungen, hinterlüftet. 
 DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten. 
 DIN 18916 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Pflanzen und Pflanz-

arbeiten. 
 DIN 18917 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Rasen und Saatarbeiten. 
 DIN 18918  Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Ingenieurbiologische 

Sicherungsbauweisen - Sicherungen durch Ansaaten, Be-
pflanzungen, Bauweisen mit lebenden und nicht lebenden Stoffen 
und Bauteilen, kombinierte Bauweisen. 

 DIN 18919 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Entwicklungs- und 
Unterhaltungspflege von Grünflächen. 

 DIN 55699 Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen. 
 DIN 68800-1 Holzschutz – Teil 1: Allgemeines. 
 DIN 68800-2 Holzschutz – Teil 2: Vorbeugende bauliche Maßnahmen im 

Hochbau. 




